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Nikolausempfang des Fachverbands 
SHK Bayern

Am 5.12.2025 fand der traditionelle Nikolausempfang 
des Fachverbandes SHK Bayern zum 30. Mal im Künst-
lerhaus München statt. Ca. 200 Gäste dokumentierten 
durch ihre Anwesenheit die Verbundenheit mit dem 
Fachverband, seinen ehren- und hauptamtlich Enga-
gierten sowie den anderen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern.
Landesinnungsmeister Erich Schulz (Foto unten) begrüß-
te die Anwesenden und unterstrich in seiner Rede die 
Bedeutung des alljährlichen Zusammenkommens, um 
miteinander im Gespräch zu bleiben - Hersteller, Fach-
großhandel und installierendes Handwerk. 
Insbesondere wies er nach der Vorstellung der Erfolge 
der Lobbyarbeit des Verbandes auf die im April stattfin-
dende IFH/Intherm 2026 in Nürnberg hin. Es sei gelun-
gen, wieder mehr Aussteller zu gewinnen und auch viele 
Messerückkehrer, insbesondere aus dem Bereich „Sani-
tär vor der Wand“, vom Nutzen einer Messeteilnahme 
zu überzeugen. 
Die Trägerverbände der IFH/Intherm aus Bayern, Ba-
den-Württemberg, Sachsen und Thüringen sowie dem 
Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie bieten 
gemeinsam mit dem Organisationsteam der GHM - Ge-
sellschaft für Handwerksmessen - ein besonderes Event 
zum 50-jährigen Bestehen der größten und marktrele-
vantesten SHK-Messe auf nationaler Ebene. 

Im Anschluss an die Eröffnungsrede von LIM Schulz refe-
rierte der Kapuzinermönch, Bruder Paulus, zum Thema 
„Kraft durch den Wandel“. Er faszinierte die Festgesell-
schaft mit seinem lebendigen und lebensnahen Vortrag. 
Viele der Zuhörer nahmen konkrete Anregungen zur Ak-
zeptanz des Wandels mit in ihr tägliches Leben.

TOP-THEMEN

•	Nachruf auf Hauptgeschäftsführer a. D. Helmut Mahr

•	 Inbetriebnahme der 250.000sten Pelletheizung in Bayern

•	� EuGH kippt zwei zentrale Vorgaben der  
EU-Mindestlohnrichtlinie

•	HGF Dr. Schwarz erhält Staatsmedaille

•	� DIN 1986-100 (Entwurf 2025): Neuregelungen  
im Kurzüberblick

•	Neuauflage der KFW 55-Förderung

•	� Rechtliches Gutachten zur Abschaffung des  
„Heizungsgesetzes“

•	� Gericht muss sich mit „Gegengutachten“ auseinander-
setzen! 

•	� Das Gesellenstück gehört dem Auszubildenden – kein 
Ersatz der Materialkosten für den Betrieb

•	Private Handynummer ist für Arbeitgeber tabu

•	Unternehmerforen SHK 2026

•	Erfolgsmodell Digitalbonus

•	KfW-Förderung für barrierefreies Umbauen kehrt zurück

•	Seminarangebot - Aus- und Fortbildung

•	Die Förderungsgesellschaft bietet an
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trauert um seinen langjährigen Hauptgeschäftsführer

Helmut Mahr
*26.09.1936          † 01.12.2025

Helmut Mahr trat 1967 als Geschäftsführer in den Fachverband Sa-
nitär-, Heizungs- und Klimatechnik Bayern ein, zu dessen Hauptge-
schäftsführer er mit Wirkung zum 01.01.1979 bestellt wurde.

In seiner Amtszeit, welche bis zum 31.10.1999 währte, fielen unter 
anderem der Aufbau und die Professionalisierung sowie die personelle 
Verstärkung der Fachverbandsgeschäftsstelle, die Errichtung des ers-
ten eigenen Verbandsanwesens an der Reutterstraße in München, die 
Gründung der IFH-Fachmesse für Haus- und Gebäudetechnik im Jahr 
1976, die Gründung der Förderungsgesellschaft SHK Bayern mbH, de-
ren Geschäftsführer er in Personalunion in den Jahren 1979-1999 war, 
und der Zusammenschluss mit dem Landesinnungsverband des baye-
rischen Kachelofen- und Luftheizungsbauerhandwerkes im Jahr 1984.

Neben seinen Tätigkeiten für den bayerischen Fachverband wirkte er auch über die Grenzen des Freistaates hi-
naus in verschiedenen Gremien des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima, Sankt Augustin, der Süddeutschen 
Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft sowie der Bauberufsgenossenschaft Bayern und Sachsen. In Würdigung 
seiner Verdienste wurde Helmut Mahr im Jahre 1986 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 1988 
wurde er mit der Ehrennadel des ZVSHK und 1999 mit dem goldenen Ehrenzeichen des BHT ausgezeichnet. 

Die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachverbandes Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik Bayern verlieren durch den Tod von Helmut Mahr eine in der SHK-Branche geschätzte Persönlich-
keit, die durch ihr umsichtiges und finanziell geschicktes Agieren den Grundstein für die heutige SHK-/OL-In-
nungsfachorganisation in Bayern, die zweitgrößte in Deutschland, gelegt hat.

Wir werden Helmut Mahr stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
Unser Mitgefühl gilt seiner Tochter Cornelia Mahr.

In stillem Gedenken 

	 Erich Schulz	 Dr. Wolfgang Schwarz	
	 Landesinnungsmeister	 Hauptgeschäftsführer

Die Beerdigung hat bereits im engsten Familienkreis stattgefunden. Beileidsbekundungen können unter fol-
gender Adresse abgegeben werden: Cornelia Mahr, Schwedensteinstraße 12, 81827 München.
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Inbetriebnahme der 250.000sten Pelletheizung in Bayern
Staatsminister Hubert Aiwanger: „Pellets sind eine moderne und heimische  
Energiequelle, die fossile Brennstoffe zuverlässig ersetzt.“ 

Deutschland ist europaweit das Land mit der höchsten 
Dichte an Pelletheizungen als auch an Pelletprodukti-
onsstätten. Innerhalb der Bundesrepublik ist Bayern klar 
das führende Bundesland: Rund 35 Prozent aller Pel-
letheizungen werden im Freistaat betrieben. Der Bay-
erische Staatsminister Hubert Aiwanger, MdL, hat die 
250.000ste bayerische Pelletheizung in Betrieb genom-
men. 
„Mit der 250.000sten Pelletheizung zeigen wir ein-
drucksvoll, dass die Menschen in Bayern anpacken, statt 
nur darüber zu reden. Wir setzen auf heimische Wert-
schöpfung, regionale Energie sowie Technologien, die 
wirtschaftliche Vernunft mit regionaler Stärke verbinden. 
So stärken wir unseren ländlichen Raum und machen die 
Energieversorgung unabhängiger“, betont der Bayeri-
sche Staatsminister für Wirtschaft und Energie, Hubert 
Aiwanger, am 20. November 2025 bei der Inbetriebnah-
me der 250.000sten in Bayern betriebenen Pelletheizung 
in Ampfing (Landkreis Mühldorf am Inn). Der Minister 
fügt hinzu: „Pellets sind eine moderne und heimische 
Energiequelle, die fossile Brennstoffe zuverlässig ersetzt. 
Sie bieten hohen Komfort, sparen Kosten, schonen die 
Umwelt und fördern die regionale Wirtschaft – das ist 
genau die Mischung, die Bayern für eine erfolgreiche 
Energiewende braucht.“
Martin Bentele, Geschäftsführer beim Deutschen Ener-
gieholz- und Pellet-Verband (DEPV), ergänzt: „Bayern 
ist auch das Land mit der bundesweit höchsten Pellet-
produktion und kann seinen Jahresbedarf nahezu selbst 
decken.“ Im Freistaat wurden 2024 in 16 Produktions-

stätten rund 1,25 Mio. Tonnen (t) Holzpellets erzeugt.  
Dr. Wolfgang Schwarz, Hauptgeschäftsführer beim Fach-
verband Sanitär Heizung Klima Bayern (FV SHK) erläutert: 
„Die bayerischen Heizungsbauer schätzen das komfor-
table Heizen mit Pelletfeuerungen. Sie sind durch Schu-
lungen, wie die vom DEPV angebotene Weiterbildung 
zum Pelletfachbetrieb, und geübte Praxis sehr gut mit 
der modernen Technik vertraut.“ Der Installateur der Ju-
biläumsanlage, Konrad Manghofer aus Ampfing, bestä-
tigt, dass sich Kunden bei kompetenter Beratung leicht 
vom Heizen mit Pellets überzeugen lassen. Hausbesitzer 
Richard Denk ist bereits wenige Wochen nach der Inbe-
triebnahme der neuen Pelletheizung angetan: „Gleicher 
Komfort wie bei der vorherigen Gasheizung, aber deut-
lich niedrigere Kosten und ein gutes Gefühl, etwas fürs 
Klima zu tun, haben mich schnell überzeugt!“
Aiwanger hebt hervor, dass die moderne Holzenergie auf 
absehbare Zeit ein wesentlicher Bestandteil der Energie-
wende am Wärmemarkt bleiben muss. Der vom Baye-
rischen Wirtschafts- und Energieministerium ins Leben 
gerufene Pakt Holzenergie Bayern, dem auch der Fach-
verband SHK Bayern angehört, und die dazugehörige 
Länderinitiative Holzenergie auf Bundesebene gewön-
nen stetig an Zuspruch. Im Kreis der Unterstützer von 
Pakt und Initiative habe man sich zum Ziel gesetzt, die 
entscheidenden Vorteile der Holzenergie – heimische, 
preiswerte Bereitstellung und hohes CO2-Einsparpoten-
zial – stetig und konsequent hervorzuheben. Mittlerwei-
le unterstützen sieben Landesministerien, zwölf Bundes- 
und 26 Landesverbände die Länderinitiative Holzenergie.

6 Tonnen ENplus-Pellets für 
Jubiläums-Pelletheizung! v.l. 
Konrad Manghofer (SHK-Be-
trieb Manghofer), Richard 
Denk (Eigentümer Pellethei-
zung), Dr. Wolfgang Schwarz 
(FVSHK Bayern), Alexander 
Schrom (Fröling), Martin 
Bentele (DEPV), Staatsmi-
nister Hubert Aiwanger 
MdL, Stefan Hoferer (SHK 
Manghofer), Bürgermeister 
Ampfing Josef Grundner, 
Umweltminister a.D. Marcel 
Huber.
Bild: StMWi
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Ende November 2025 erhielt der Hauptgeschäftsführer 
des Fachverbandes Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik Bayern, Dr. Wolfgang Schwarz, aus den Händen 
von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger die 
Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bay-
erische Wirtschaft. Die Auszeichnung wird seit 1974 
verliehen und gilt als höchste Ehrung des Bayerischen 
Wirtschaftsministeriums. Mit der Medaille werden Per-
sönlichkeiten geehrt, die sich in besonderer Weise um 
den Wirtschaftsstandort Bayern verdient gemacht ha-
ben - sei es durch unternehmerischen Mut, innovative 
Ideen, gesellschaftliches Engagement oder herausra-
gende Leistungen im Ehrenamt. 

In seiner Rede betonte der Minister: „Unsere Wirtschaft 
lebt vom Einsatz engagierter Menschen. Alle Medaillen-
träger stehen mit Herzblut Fleiß und Verantwortung für 
das, was Bayern stark macht: Unternehmergeist, Ver-
lässlichkeit und dem Willen, etwas voranzubringen. Sie 
schaffen Arbeitsplätze, Wohlstand und Zukunftspers-
pektiven. Dieses Engagement verdient höchste Aner-
kennung.“

Dr. Wolfgang Schwarz nahm den Preis im Beisein von 
Landesinnungsmeister Erich Schulz und Ehrenlandes-

innungsmeister Michael Hilpert im Rahmen einer Feier-
stunde im Bayerischen Wirtschaftsministerium entge-
gen. „Diese Auszeichnung würdigt in besonderer Weise 
meine langjährige Tätigkeit für den Fachverband SHK 
Bayern. Zusätzlich wird dadurch mein über das Arbeits-
verhältnis hinaus gezeigte, ehrenamtliche Engagement 
sei es in gesellschaftlicher, sozialer oder berufsbeglei-
tender Hinsicht, eindrucksvoll ausgezeichnet. Ich bin 
zutiefst dankbar, dass ich diese Auszeichnung erhalten 
habe und nehme sie als Verpflichtung sowie Ansporn, 
auch weiterhin meine volle Schaffenskraft dem Fach-
verband SHK Bayern, den ihm angeschlossenen Innun-
gen und deren Fachbetrieben zu widmen.“

Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Schwarz erhält Staatsmedaille 
für besondere Verdienste um die bayerische Wirtschaft 

rifvertrag erfasst werden müssen, wirkt wie staatlicher 
Zwang. Also dem genauen Gegenteil des Grundgeset-
zes Artikel 9 Absatz 3.
Es ist offensichtlich, dass sich immer mehr Institutionen 
nicht mehr an die Koalitionsfreiheit gebunden fühlen. 
So steht mit dem Bundestariftreuegesetz auch national 
bereits eine Aushebelung der Koalitionsfreiheit in den 
Startlöchern. Ab dem heutigen Tag kann aus Sicht der 
Wirtschaft nur noch auf eine bürokratiearme Umsetzung 
gehofft werden. Alles andere würde die bereits stattfin-
dende De-Industrialisierung nur noch weiter beschleu-
nigen.“
„Diese Entscheidung des EuGH wird auch Auswirkungen 
auf die Tariflandschaft im Handwerk haben. Nicht nur in 
Hinblick auf die Anwendung oder Nichtanwendung eines 
Tarifvertrages, sondern auch im Hinblick auf die weite-
re Entwicklung des Mindestlohns. Der Fachverband SHK  
Bayern wird über alle Gremien, denen er angehört, eine 
Klarstellung des deutschen Gesetzgebers und die Stärkung 
der Tarifautonomie in Deutschland, die durch das Grund-
gesetz garantiert ist, einfordern“, fügt Hauptgeschäftsfüh-
rer Dr. Wolfgang Schwarz, Fachverband SHK Bayern, an.

EuGH kippt zwei zentrale Vorgaben der EU-Mindestlohnrichtlinie

Stellungnahme von Bertram Brossardt, Hauptgeschäfts-
führer der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 
e. V.:
„Es ist bezeichnend, dass der EuGH nur zwei zentra-
le Vorgaben der EU-Mindestlohnrichtlinie gekippt hat. 
Laut Entscheidung des Gerichts entfallen Vorgaben von 
Kriterien für die Festsetzung von gesetzlichen Mindest-
löhnen. Ansonsten bleibt die EU-Mindestlohnrichtline 
nahezu unverändert bestehen. Das ist bedauerlich und 
vor allem ein schwarzer Tag für die Tarifautonomie und 
die negative Koalitionsfreiheit.
Der EuGH hat mit seinem Urteil höchstrichterlich bestä-
tigt, dass die EU in die Arbeitsbedingungen der Beschäf-
tigten in den Mitgliedsstaaten eingreifen darf. Das ist 
ein gefährlicher Eingriff in die Tarifautonomie und eine 
schwere Belastung für die vom Grundgesetz gesicher-
te Koalitionsfreiheit. Denn insbesondere die negative 
Koalitionsfreiheit, also die unternehmerische Entschei-
dungsfreiheit, keinem Tarifvertrag beizutreten und kei-
nen Tarifvertrag anzuwenden, wird damit untergraben. 
Die Vorgabe aus der europäischen Mindestlohnrichtlinie, 
dass rund 80 Prozent der Beschäftigten von einem Ta-



Ganz klar nach oben

Die Absatzzahlen für Wärmepumpen, 
angeführt von Luft-Wasser-Wärme-
pumpen, zeigen in diesem, und prog-
nostisch auch im kommenden Jahr, 
ganz klar nach oben. Der Heizungs-
markt befindet sich aktuell in einer 
Transformation: Weg von den fossilen, 
hin zu den Erneuerbaren. Auch Bio-
massefeuerungen können in diesem 
Jahr zulegen. Gas und Öl hingegen 
verlieren derzeit, mitunter deutlich, 
an Marktabsatz. Tatsächlich zeigt der 
Wärmemarkt sich auch im rasanten 
Tempo technischer Entwicklungen,  

z. B. in der Regelung und Steuerung 
immer komplexer werdender Ge-
bäudesystemanlagen, die zunehmend 
unterfüttert ist von KI. Die IFH/In-
therm 2026 will und wird diese Ent-
wicklungen und andere, z. B. in der 
Lüftungs- und Klimatechnik, auf der 
Messe in Nürnberg vom 14. bis 17. 
April 2026 konzentriert zusammen-
bringen. Wer sich einen Überblick ver-
schaffen möchte, dem bietet die IFH/
Intherm 2026 z. B. Rundgänge an, für 
Handwerker, Fachplaner und Archi-
tekten. Die Rundgänge auf der Messe 
starten am Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag um 10 und 12 Uhr vom 
Messestand des Gentner Verlages in 
Halle 7, Stand 7.225 und dauern 90 
min. Anmeldungen sind ab 1. Februar 
2026 möglich. Nähere Infos dazu auf 
ifh-intherm.de

Am Einzug der künstlichen Intelligenz 
(KI) in die Haus- und Gebäudetechnik 
führt kein Weg mehr vorbei. Sie hilft,  
Planungen und Umsetzungs-Prozesse  
sowie die Anlagentechnik im Allgemeinen 
genauer und effizienter zu machen. Was 
hier der Stand der Dinge ist und welche 
Entwicklungen zu erwarten sind, liefert 
die IHF/Intherm 2026. Zwei Beispiele 
dazu.

Die eine ist die Wärmepumpe: Aktuelle 
Forschungsprojekte zielen z. B. auf den 
Einsatz von KI zur Entwicklung sich  
selbst optimierender Heizkurven ab. Die 
Branche rechnet damit, dass erste KI- 
basierte Wärmepumpen für bestimmte 
Funktionen und Aufgaben sehr bald ein-
geführt werden. Es dürfte reichlich Ge-
sprächsstoff im kommenden Jahr auf der 
IFH/Intherm 2026 liefern.

Von Planung bis Predictive Maintenance
Ein erklärtes Ziel der Branche: KI-basierte 
Wärmepumpen sollen Installateuren Er-
leichterung bringen, bei der Planung, der 
Parametrierung oder der Überwachung, 
bei der vorausschauenden Wartung 
(Predictive Maintenance) oder bei der 
Fehlerdiagnose. KI wird zunehmend in 
der Entwicklung und Steuerung sowie 
bei der Diagnose und der Wartung von 
Wärmepumpen eingesetzt. 

IFH/Intherm 2026
14. – 17. April
Messezentrum Nürnberg
Dienstag – Donnerstag, 9 – 18 Uhr 
Freitag, 9 – 17 Uhr

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK: 

DIE FACHMESSE FÜR SANITÄR, HAUS- UND GEBÄUDETECHNIK ifh-intherm.de

 14. – 17. APRIL 2026 | MESSEZENTRUM NÜRNBERG
NETZWERK. IMPULSE. ZUKUNFT.

IFH/Intherm 2026:  
KI in SHK und TGA
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HALLE 3A + 4A + 4:

  Wärme- und Energiesysteme 
  Haus- und Gebäudetechnik
  Elektroinstallation,  

Energietechnik und Smart Home

HALLE 5: 

  Wärme- und Energiesysteme
  Raumklima- und  

Lüftungssysteme
  Pumpen
  Mess-, Steuer- und Regeltechnik 
  Wasserbehandlung

HALLE 6: 

  Flächenheizsysteme
  Armaturen
  Heizkörper
  Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  Arbeitsmittel, Software,  

Kleidung, Serviceleistungen 
und digitale  
Assistenzlösungen

HALLE 7: 

  Baddesign- und  
Sanitärtechnik

  Installationstechnik
  Arbeitsmittel, Software,  

Kleidung, Serviceleistungen 
und digitale  
Assistenzlösungen

  Haus- und Gebäudetechnik

HALLE 7A: 

  Baddesign- und  
Sanitärtechnik

  Installationstechnik
  Haus- und Gebäudetechnik

Eingang Ost

Eingang Halle 3A

  Baddesign- und  
Sanitärtechnik

  Wärme- und  
Energiesysteme

  Raumklima- und  
Lüftungssysteme

  Haus- und 
Gebäudetechnik

  Elektroinstallation, Energie-
technik und Smart Home

IFH/Intherm-Webinare zu KI
Zum Beispiel im Rahmen des Formats 
„FORUM plus IFH2026“. In Medien- 
Kooperation mit den beiden Fachmaga-
zinen im Bereich SHK und Planung, SBZ 
und IKZ, wird es im Vorfeld der Messe 
Webinare zu verschiedenen Themenfel-
dern geben. Darunter auch der KI-Experte 
Christoph Krause (@servicerebell Inno-
vation Coach & Digital Stratege), der  
sich selbst als KI-Praktiker bezeichnet  
(„Machen ist wie wollen, nur krasser“),  
in zwei Webinaren:

   KI in der Praxis – Vom Bauchgefühl 
zum KI-Betrieb in 7 Schritten

   Zukunft Handwerk – Exoskelette,  
AR & KI-Assistenten und Robotik 
gegen den Fachkräftemangel

KI auch im Büro
KI zieht auch in den Büroalltag ein. Sie 
kann hilfreich in der eigenen Betriebs-
organisation bzw. Aufgabenzuteilung 
sein. „ChatGPT“ ist für KI hierzulande seit 
seiner Markteinführung Ende 2022 der 
Inbegriff, aber längst nicht alles.

Einsatzmöglichkeiten von KI
Die Maschinen lernen aus Daten und  
Informationen dazu. Sie können heute 
schon Routineprozesse in der Büroarbeit 
übernehmen, indem man diese an sie zu 
verwalten und zu sammeln delegiert. 
Welche Möglichkeiten KI-Systeme hier 
bieten und welche speziell im Bereich 
Büro- und Kundenkommunikation für 
SHK und TGA geeignet sind, wird Inhalt 
auf der IFH/Intherm 2026 sein, auch in 
Vorträgen.

Übersicht Geländeplan

DIE FACHMESSE FÜR SANITÄR, HAUS- UND GEBÄUDETECHNIK ifh-intherm.de

 14. – 17. APRIL 2026 | MESSEZENTRUM NÜRNBERG
NETZWERK. IMPULSE. ZUKUNFT.

Die IFH/Intherm lädt vom  
14. bis 17. April 2026 zum Thema  
KI und anderen Fokusthemen  
ins Messezentrum Nürnberg ein.

Weitere Infos zur Messe: 
ifh-intherm.de
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DIN 1986-100 (Entwurf 2025):  
Neuregelungen im Kurzüberblick

Der Entwurf der Abwassernorm DIN 1986-100 liegt seit 
Mai 2025 vor. Dieser definiert eine präzisere Rückstau–
ebene, schreibt angehobene Rückstauschleifen vor, er-
laubt Bodenabläufe mit reduzierter Sperrwasserhöhe, 
ordnet Fallleitungsverziehungen neu und integriert erst-
mals die Retentionsdachentwässerung. Nachfolgend 
die wichtigsten vorgesehenen Änderungen zur jetzigen 
Norm im Überblick. 
Als Rückstauebene gilt die höchste Ebene, bis zu wel-
cher Abwasser in einer Entwässerungsanlage steigen 
kann. Hierbei ist im Rückstaufall der wirksame Entspan-
nungspunkt der öffentlichen Abwasseranlage zuzüg-
lich des zu erwartenden Überstaus zu berücksichtigen. 
Der Entspannungspunkt entspricht in der Regel dem 
entgegen der Fließrichtung betrachtet, nächstgelege-
nen Schacht des öffentlichen Entwässerungssystems 
oder gegebenenfalls Straßenablaufs im öffentlichen 
Raum (Vorgaben aus der jeweils geltenden kommu-
nalen Entwässerungssatzung sind zu beachten). Damit 
lassen sich Hanglagen oder fehlende Anschlussschäch-
te zukünftig korrekt abbilden. Eine weitere Änderung 
zum Schutz von Rückstau betrifft Rückstauschleifen: 
Um den Saughebereffekt bei Hebeanlagen auszuschlie-
ßen, muss die Sohle der Schleife gemäß Normentwurf 
mindestens 0,10 m über der neuen Rückstauebene 
liegen. Zusätzlich ist an dieser Stelle ein Übergang in 
die nächstgrößere Nennweite vorgeschrieben. So wird 
die Druckleitung in eine Freispiegelentwässerung über-
führt.
Reduzierte Bauhöhen in der Sanierung (gemeint sind Bo-
denabläufe mit weniger als 50 mm Sperrwasser) waren 
lange eine Grauzone – jetzt greifen die Produktnormen 
DIN EN 1253-6 (Bodenabläufe mit reduzierter Sperrwas-
serhöhe), -7 (mechanische Geruchverschlüsse) und -8 
(Kombilösungen). Zulässig ist die kleinere Sperrwasser-
höhe allerdings nur in folgenden Fällen:
•	Es kann kein 50-mm-Ablauf untergebracht werden,
•	�das Gebäude hat höchstens drei Obergeschosse über 

dem Erdgeschoss und
•	�es hängen entweder mindestens zwei weitere Entwäs-

serungsgegenstände an der Leitung (max. ein WC) 
oder die Leitung ist belüftet bzw. die Fallleitung ist 
entweder neben- oder umlüftet. 

Bei langen Fallleitungen (betroffen sind die Längenklas-

sen 10 m < LF ≤ 22 m und LF > 22 m) sieht der Norment-
wurf anschlussfreie Zonen vor:
•	2 m vor und 1 m nach dem zulaufseitigen Bogen.
•	1 m vor und nach dem ablaufseitigen Bogen. 
Anschlüsse in der Verziehung sind erst ab einer Länge 
von > 2 m erlaubt. Wenn Anschlüsse nötig sind oder die 
Verziehung sehr kurz gehalten ist, muss wahlweise eine 
Umgehungsleitung geführt werden oder die horizontale 
Strecke wie eine Sammelleitung (h/di = 0,5) bemessen 
werden – mit möglicher Nennweitenvergrößerung für 
die gesamte Fallleitung.
Überschreiten Sammelanschlussleitungen ihre Grenzen 
(wie z.B. Leitungslänge, SDU, Richtungsänderungen oder 
Höhenversatz), darf die Belüftung an eine Fallleitung mit 
direkter Nebenlüftung über Dach angeschlossen wer-
den. Die Nebenlüftung ist nach Tabelle 8 der Norm zu 
dimensionieren.
Die meisten Änderungen befinden sich im Kapitel Re-
genwasser:
•	�Möglichkeit der Realisierung von Notüberläufen aus 

öffentliche Flächen oder Nachbargrundstücke bei en-
ger Grenzbebauung, wenn keine Schäden entstehen 
können und der Eigentümer zugestimmt hat. Nach-
bargrundstücke dürfen dann in diesem Bereich nicht 
bebaut werden. 

•	�Grundstücke > 200 ha sind nach DWA A-118 (Bewer-
tung der hydraulischen Leistungsfähigkeit von Entwäs-
serungssystemen) zu bemessen und der Nachweis der 
Überflutung ist hiernach zu führen.

•	�Bei mehreren Grundstücken > 800 m², die über einen 
Abwasserkanal angeschlossen sind, ist für jedes Grund-
stück der Überflutungsnachweis zu führen.

•	�Die pauschalen Regenspenden (bisher im Anhang 1) 
entfallen. Planer müssen die standortgenauen Kost-
ra-DWD-Werte (Open-Data-Portal des DWD) verwen-
den. Der Erhalt und die Anwendung der KOSTRA Da-
ten DWD 2020 sind im Anhang der neuen Norm be-
schrieben. 

•	�Bei Retentionsdächern gelten neue Regeln zur Flach-
dachentwässerung mit gedrosseltem Abfluss, inkl. Be-
rechnung des Rückhaltevolumens und Ermittlung der 
Anstauhöhen.

•	�Änderung einiger weiterer Berechnungsgrundlagen 
zur Dachentwässerung.

•	�Balkone, Loggien, Laubengänge und Dachterrassen sind 
wie Dachflächen zu behandeln. Hierbei muss generell 
sichergestellt werden, dass nach Abschnitt 14.2.6 das 
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haus 55 erfüllen
•	�bei denen keine Wärmeerzeuger auf Basis fossiler Ener-

gie eingesetzt werden und
•	�für die zum Zeitpunkt der Antragstellung eine gültige 

Baugenehmigung vorliegt bzw. bei einem nach der 
jeweiligen Landesbauordnung nicht genehmigungs-
pflichtigen Vorhaben die zuständige Baubehörde von 
dem Vorhaben Kenntnis erlangt hat. Zum Zeitpunkt 
der Antragstellung darf die Ausführung des Vorhabens 
noch nicht begonnen sein.

Pro Wohneinheit kann ein Kreditbetrag von bis zu 100.000 
Euro beantragt werden. Der Zinssatz wird am Tag des För-
derstarts festgelegt und von der KfW dann auf den Pro-
duktseiten veröffentlicht. Er orientiert sich grundsätzlich 
an der Entwicklung des Kapitalmarktes und enthält eine 
Zinsverbilligung aus Bundesmitteln. Die Kreditlaufzeit be-
trägt maximal 35 Jahre. Die Zinsbindungsfrist beträgt ma-
ximal zehn Jahre. Für Nichtwohngebäude kann ebenfalls 
Förderung in Anspruch genommen werden. Kommunale 
Gebietskörperschaften können einen Zuschuss in Höhe 
von 5 % direkt bei der KfW beantragen.
Wichtig ist für alle Neubauvorhaben: Die Antragstellung 
erfolgt vor Vorhabenbeginn. Antragsteller dürfen Lie-
ferungs- oder Leistungsverträge für ihr Vorhaben erst 
ab dem 16. Dezember 2025 abschließen - auch dann, 
wenn sie eine aufschiebende Bedingung enthalten. Die 
rückwirkende Förderung bereits abgeschlossener Liefe-
rungs- oder Leistungsverträge ist nicht zulässig. Analog 
gilt für den Ersterwerb: Kaufverträge dürfen erst ab dem 
16. Dezember 2025 geschlossen werden - auch dann, 
wenn sie eine aufschiebende Bedingung enthalten. Die 
rückwirkende Förderung bereits abgeschlossener Kauf-
verträge ist nicht zulässig. 

Rechtliches Gutachten zur  
Abschaffung des „Heizungsgesetzes“

Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) hat ein Recht-
gutachten in Auftrag gegeben um der Frage nachzuge-
hen, ob das „Heizungsgesetz“ – wie im Koalitionsvertrag 
vereinbart – wirklich abgeschafft werden kann. 
Gemäß dem Gutachten kann das Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) aus 2023 aus rechtlichen Gründen nicht rückgän-
gig gemacht werden. Die neu geschaffene Pflicht, beim 
Heizungstausch Systeme einzubauen, die mindestens 
65 % der Wärme aus erneuerbaren Energien gewin-
nen, setzt verbindliches EU- und Verfassungsrecht um. 
Der Gesetzgeber hat demnach zwar Spielräume bei der 
konkreten Ausgestaltung, er darf es aber Hauseigentü-
mern nicht freistellen, weiterhin wie bisher auf Heizöl 
oder Erdgas zu setzen.
Nähere Info und Möglichkeit zum Download des Gutach-
tens und der zugehörigen Pressemeldung unter waerme-
pumpe.de 

Entwässerungssystem und die Notentwässerung ge-
meinsam mindestens das am Gebäudestandort über 5 
min zu erwartende Jahrhundertregenereignis r(5,100) 
entwässern können. Bei Balkonen, Loggien, Laubengän-
ge und Dachterrassen mit schwellenarmen oder schwel-
lenlosen Austrittsbereichen nach DIN 18040 muss die 
Notentwässerung den gesamten zu erwartenden Jahr-
hundertregen r(5,100) alleine sicher ableiten können. 

Innenliegende Schmutz- und Regenwasserleitungen blei-
ben prüfungsfrei. Verlangt z.B. ein Versicherer dennoch 
einen Nachweis, verweist Anhang D auf die seit fünf Jah-
ren bewährten Verfahren der BTGA-Regel 5.005 (Sicht-
prüfung, Luft- oder Wasserprüfung).
Die Sichtprüfung umfasst mindestens:
•	�Überprüfung der Einhaltung der Verlegerichtlinien 

(normativ und Hersteller bezogen),
•	Halterungen und Halterungsabstände
•	Fix- und Gleitpunkte,
•	Fachgerechte Ausführung der Rohrverbindungen,
•	�Zustand der Rohrleitung (Beschädigung oder Defor-

mation).
Die Dichtheitsprüfung mit Luft erfolgt mit folgenden 
Prüfparametern:
•	Prüfdruck 50 hPa,
•	Prüfdauer 30 min.
Die Dichtheitsprüfung mit Wasser erfolgt als hydrosta-
tische Druckprüfung über Vollfüllung mit den Prüfpa-
rametern:
•	�Prüfdruck nach System bzw. Herstellerangabe (z.B. 500 

hPa),
•	Prüfdauer 30 min.
Die bisherigen Werkstofftabellen und Verwendungsbe-
reiche aus DIN 1986-4 sind künftig in Anhang E aufge-
führt. Nicht aufgeführte Systeme mit allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung bleiben zulässig; ihre Einsatz-
grenzen ergeben sich aus der jeweiligen AbZ oder den 
Herstellerangaben.
Natürlich behalten die Regelungen der jetzigen Norm aus 
2016 bis zum Weißdruck der neuen Ausgabe Gültigkeit.
Abschließend der Hinweis, dass wir dieses Thema auch 
auf unseren diesjährigen Unternehmerforen behandeln 
werden. Die Termine für die jeweiligen Bezirke sind un-
serer Homepage zu entnehmen.

Neuauflage der KFW 55-Förderung

Am 16. Dezember startete wieder die Förderung für Ef-
fizienzhaus 55-Neubauten (Produktnummern 297, 298, 
498). Sie wurde zuletzt 2022 abgeschafft, da vorwiegend 
der strengere Energieeffizienzhaus-40-Standard geför-
dert wurde. Mit dieser Maßnahme soll der Bauüberhang 
abgetragen und bereits genehmigte Projekte wirtschaft-
lich umgesetzt werden. Dafür werden 800 Millionen Euro 
bis Mitte Dezember 2026 bereitgestellt. Gefördert wird 
der Neubau und Ersterwerb von Wohngebäuden,
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Erhebt eine Prozesspartei Einwende gegen das Gutachten 
des gerichtlich bestellten Sachverständigen und werden 
diese durch Vorlage einer sachverständigen Stellungnah-
me, in der das Gutachten des Gerichtssachverständigen in 
mehreren Punkten für unrichtig erachtet wird, konkreti-
siert, handelt es sich um qualifizierten Parteivortrag zu einer 
Frage, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist. 
Die Nichtberücksichtigung derartigen Sachvortrags ver-
letzt den Anspruch der Partei auf Gewährung rechtli-
chen Gehörs.

Problem/Sachverhalt

Der Kläger verlangt Schadensersatz in Form von Ver-
dienstausfall nach einem Verkehrsunfall aus dem Jahr 
2005. Er macht geltend, aufgrund des Unfalls noch im-
mer an Kopfschmerzen zu leiden, die ihm ein Arbeiten 
als Bauingenieur unmöglich machen. Die Beklagte führt 
etwaige Beschwerden auf psychische Belastungen wegen 
des bereits vor dem Unfall eröffneten Insolvenzverfah-
rens und der fortdauernden Überschuldung des Klägers 
zurück. Das Landgericht wies die Klage gestützt auf ein 
medizinisches Sachverständigengutachten ab. Demzu-
folge war die erlittene Halswirbelsäulen-Distorsion nach 
einer Rehabilitationsbehandlung Ende 2006 ausgeheilt. 
Mit der Berufung hat der Kläger dagegen die Stellung-
nahme eines Dipl.-Psychologen (Privatgutachten) vorge-
legt. Das OLG wies die Berufung zurück.

Entscheidung

Die Revision des Klägers hat Erfolg! Der BGH verweist die 
Sache an das OLG zurück, weil das OLG den Anspruch 
des Klägers aus Art. 103 CG auf Gewährung rechtlichen 
Gehörs verletzt hat. Da sich das OLG im Berufungsur-
teil nicht mit der psychologischen Stellungnahme aus-
einandergesetzt habe, sei davon auszugehen, dass die 
Einwendungen überhaupt nicht berücksichtigt worden 
seien. Das hätte aber erfolgen müssen, da das Privat-
gutachten weder unerheblich noch offensichtlich un- 
substanziiert gewesen sei. Es bestehe die Möglichkeit, 
dass das Gericht bei Berücksichtigung der Stellungnah-
me zu einem anderen Ergebnis gelangt wäre.

Gericht muss sich mit „Gegengutachten“ 
auseinandersetzen! 
(BGH, Beschluss vom 05.12.2017,  
Az: VI ZR 184/14 )

Sachverhalt

Der Kläger war in der Schreinerei/Tischlerei des Beklag-
ten als Auszubildender beschäftigt. Im Juni 2000 legte 
er die Gesellenprüfung ab. Der Kläger beabsichtigte zu-
nächst, einen Sessel als Gesellenstück zu erstellen. Da-
mit war der Beklagte nicht einverstanden. Die Parteien 
verständigten sich sodann auf ein Sideboard. Der Kläger 
fertigte das Gesellenstück nach eigenen Entwürfen in 
120 Arbeitsstunden mit den Werkstoffen und Materi-
alien des Beklagten. Die verbrauchten Materialien ha-
ben einen Gesamtwert von 2.019,20 DM (ohne Mehr-
wertsteuer). Das Sideboard hat einen Schätzwert von 
7.000,00 DM. In der Folgezeit kam es zu Streitigkeiten 
zwischen dem Kläger und der beklagten, in deren Zuge 
der Kläger die Herausgabe des Sideboards von der Be-
klagten verlangte. Die Beklagte lehnte ab.

Entscheidungsgründe

Das OLG Köln gab in der Berufungsinstanz dem Kläger/
Auszubildenden Recht. Der Herausgabeanspruch des Klä-
gers folgt aus § 985 BGB. Der Kläger darf sein Gesellen-
stück behalten.
Der Kläger hat das Eigentum an dem Gesellenstück nach 
§ 950 Abs. 1 S. 1 BGB erworben. Er ist Hersteller im Sin-
ne dieser Vorschrift, die besagt: 
Wer durch Verarbeitung oder Umbildung eines oder 
mehrerer Stoffe eine neue bewegliche Sache herstellt, 
erwirbt das Eigentum einer neuen Sache, sofern nicht 
der Wert der Verarbeitung oder der Umbildung erheb-
lich geringer ist als der Wert des Stoffes. 

1. Im vorliegenden Fall war der Kläger Hersteller des Ge-
sellenstücks im Sinne des § 950 BGB. Bei der Frage, ob 
der Ausbildende oder der Auszubildende Eigentum er-
worben hat, ist zunächst zu berücksichtigen, dass die 
Herstellung eines Gesellenstücks nicht durch weisungs-
gebundene Arbeit geprägt ist, wie es bei anderen in der 
Ausbildung gefertigten Arbeitsergebnissen bzw. Gegen-
ständen der Fall ist, deren Verwertung vorrangig im In-
teresse des ausbildenden Betriebes liegt.
Die Anfertigung eines Gesellenstücks setzt vielmehr vo-
raus, dass die Arbeitsabläufe selbstständig geplant und 

Das Gesellenstück gehört dem  
Auszubildenden – kein Ersatz der  
Materialkosten für den Betrieb
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Für die künftige Berufsausbildung als Gesellin oder als 
Geselle ist vom Prüfling in besonderer Weise der Nach-
weis zu erbringen, dass nach eigenen Ideen (oder auch 
nach Kundenaufträgen) in einem ganzheitlichen Prozess 
ein anspruchsvolles Erzeugnis gestaltet, konstruiert, ge-
zeichnet, in allen Einzelheiten geplant und mit den ge-
eigneten Fertigungsverfahren hergestellt werden kann. 
Bei der Herstellung des Gesellenstücks steht die eigene 
geistige Leistung des Prüflings im Vordergrund.
Die Anfertigung des Prüfungsstücks dient vorrangig den 
Interessen des Auszubildenden und nicht den wirtschaft-
lichen Interessen des Ausbildenden. Deshalb ist es auch 
gerechtfertigt, den Auszubildenden als Hersteller des Ge-
sellenstücks 
Die Materialkosten für das Gesellenstück rechtfertigen 
es nicht, den Beklagten als Hersteller im Sinne des § 950 
Abs. 1 S. 1 BGB anzusehen. Ist der Materialwert eines 
Prüfungsstücks deutlich höher als der Wert der Leistun-
gen des Prüflings durch Verarbeitung oder Umbildung 
(z. B. bei Goldschmiede- oder Kürschnerarbeiten), bleibt 
der ausbildende Betrieb Eigentümer. Im Streitfall dagegen 
übersteigt der Wert der Verarbeitung den Materialwert.

2. Der Beklagte hat keinen Anspruch auf Erstattung der 
Materialkosten. Mit dem Eigentumserwerb durch den 
Kläger am Sideboard sind zwar die Eigentumsrechte des 
Beklagten an den Materialien nach § 950 Abs. 2 BGB 
erloschen. Eine Entschädigung für diesen Rechtsverlust 
kann der Beklagte jedoch nicht mit Erfolg auf § 951 Abs. 
1 S. 1 BGB stützen.
Nach dieser Bestimmung kann derjenige, der infolge der 
Vorschriften der §§ 946 bis 950 BGB einen Rechtsver-
lust erleidet, von demjenigen, zu dessen Gunsten die 
Rechtsänderung eintritt, Vergütung in Geld nach den 
Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfer-
tigten Bereicherung fordern. 
Im vorliegenden Fall geht aber die spezielle Vorschrift des 
§ 6 Abs. 1 Nr. 3 BBiG vor und liefert den Rechtsgrund, 
weshalb dem ausbildenden Betrieb der Verlust des Ei-
gentums an den verwendeten Werkstoffen zugemutet 
werden kann. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 BBiG hat der Aus-
bildende dem Auszubildenden kostenlos insbesondere 
Werkzeuge und Werkstoffe zur Verfügung zu stellen, die 
zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- 
und Abschlussprüfungen erforderlich sind. Dem Auszu-
bildenden dürfen keine Kosten auferlegt werden, die 
dem Ausbildenden bei der Ausbildung entstehen (BAG, 
Urteil vom 25.04.2001 - 5 AZR 509/99 - I 3 der Gründe). 
Dieses gesetzgeberische Ziel würde nicht erreicht wer-
den, wenn nur die Hingabe der Werkstoffe zur Arbeit 

ohne Kosten erfolgte, der daraus folgende Eigentums-
erwerb aber doch mit einer Ausgleichszahlung belastet 
wäre.

Praxishinweis 

Möchte der ausbildende Betrieb sich das Eigentum am 
Gesellenstück sichern, so kann das dadurch geschehen, 
dass eine Vereinbarung mit dem Auszubildenden ge-
schlossen wird, in der der Auszubildende sich verpflich-
tet, das nach § 950 BGB erworbene Eigentum an seinen 
Ausbildungsbetrieb zu übertragen.

Private Handynummer ist  
für Arbeitgeber tabu

Arbeitnehmer können nach zwei Urteilen des Thüringer 
LAG vom 16.5.2018 (6 Sa 442/17 und 6 Sa 444/17) die 
Weitergabe ihrer privaten Mobilfunknummer an den Ar-
beitgeber verweigern.

Sachverhalt

Das kommunale Gesundheitsamt im Landkreis Greiz ver-
langte von seinen Angestellten neben der privaten Fest-
netznummer auch die Bekanntgabe der Handynummer, 
um diese im Notfall auch außerhalb des Bereitschafts-
dienstes mobil erreichen zu können. Hintergrund war 
eine Systemänderung der Rufbereitschaft zur Einrichtung 
eines Notdienstes. Die Mitarbeiter sollten an Werktagen 
von den Rettungskräften per Zufallsprinzip angerufen 
werden können. Hiergegen wehrten sie sich erfolgreich. 

Urteil

Das Thüringer LAG gab den klagenden Angestellten in 
zweiter Instanz Recht und wies die Berufung des Arbeit-
gebers zurück.
Die Verpflichtung zur Herausgabe der mobilen Telefon-
nummer stellt einen erheblichen Eingriff in das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung dar. Dieser müsste 
durch ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers ge-
rechtfertigt sein. Eine Abwägung müsste dann zu dem 
Ergebnis kommen, dass der Eingriff angemessen ist.
Das ist hier aber zu verneinen, denn den Beschäftigten 
droht ständige Erreichbarkeit, ohne sich dem entziehen 
zu können. Diese Drucksituation würde fortlaufend be-
stehen. Deshalb kommt es nicht auf das Argument des 
Gesundheitsamts an, dass die Wahrscheinlichkeit für eine 
Kontaktaufnahme im Notfall eher gering ist. Zudem hat 
der Arbeitgeber durch eine Systemänderung der Rufbe-
reitschaft selbst für die Situation gesorgt. Er hätte ande-
re Möglichkeiten, Notfälle – wie in der Vergangenheit 
– abzusichern.
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die Unternehmerforen SHK - Technik, Betriebswirtschaft und Recht - 
findet wie folgt statt:

Unternehmerforen SHK 2026
Technik + Betriebswirtschaft + Recht

Unterfranken	 Handwerkskammer Unterfranken	 Dienstag, 03. März 2026
	 Dieselstraße 12	 (10.00 - 17.00 Uhr)
	 97082 Würzburg

Oberfranken	 Kreishandwerkerschaft Kulmbach	 Mittwoch, 04. März 2026
	 „Haus des Handwerks“	 (10.00 - 17.00 Uhr)
	 Bayreuther Straße 13
	 95326 Kulmbach

Oberpfalz	 Kreishandwerkerschaft Neumarkt	 Donnerstag, 05. März 2026
	 Hallertorstraße 16a	 (10.00 - 17.00 Uhr)
	 92318 Neumarkt

 Mittelfranken	 Hotel Gasthof Raab	 Freitag, 06. März 2026
	 Äußere Rittersbacher Str. 14	 (10.00 - 17.00 Uhr)
	 91126 Schwabach

Niederbayern	 Schauflinger Hof	 Dienstag, 10. März 2026
	 Hauptstraße 10	 (10.00 - 17.00 Uhr)
	 94571 Schaufling

Innung München	 Aumeister	 Donnerstag, 12. März 2026
	 Sondermeierstr. 1	 (10.00 – 17.00 Uhr)
	 80939 München

Schwaben	 Innung Spengler, Sanitär-, Heizungs-	 Samstag, 14. März 2026
	 und Klimatechnik Augsburg-Schwaben	 (10.00 - 17.00 Uhr)
	 Unterer Talweg 64
	 86179 Augsburg

Oberbayern	 Trachtenheim Irschenberg	 Montag, 23. März 2026
	 Am Sportplatz 3	 (10.00 – 17.00 Uhr)
	 83737 Irschenberg

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. 
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Die Unternehmerforen SHK 2026 finden 
an folgenden Terminen statt: 
•	 Unterfranken 03.03.2026
•	 Oberfranken 04.03.2026
•	 Oberpfalz 05.03.2026
•	 Mittelfranken 06.03.2026
•	 Niederbayern 10.03.2026
•	 München 12.03.2026
•	 Schwaben 14.03.2026
•	 Oberbayern 23.03.2026

Technik + Betriebswirtschaft + Recht
Vorsprung durch Fortbildung – 
das Wichtigste an einem Tag!
Die Unternehmerforen SHK – Technik, Betriebswirtschaft 
und Recht – bieten für die Betriebe die Gelegenheit vor 
Ort interessante Fragen untereinander und mit den Re-
ferenten des Fachverbandes zu diskutieren. Erfahren Sie 
mehr zu den aktuellen Herausforderungen der Praxis und 
über neue Gesetze, Förderprogramme, Verordnungen 
und technische Regeln.

Dieses Mal werden insbesondere folgende Themen be-
handelt:

Schwerpunkt Recht  
•	 Wie kann ich mich vor den Folgen des Verbraucher-

widerrufs schützen?

Schwerpunkte Betriebswirtschaft 
•		Wirtschaftliche Situation in Bayern
•		Entwicklung von Preisen laut Statistischem Landesamt 

mit Daten – Ergebnisse der Herbstumfragen 2025
•		Cyber-Sicherheit und künstliche Intelligenz
•		Volle Auslastung, wenig Gewinn – eine Betrachtung 

nach Vollkosten

Schwerpunkte Technik
•	 Neue Trinkwassernormen – u.a. thermische Trennung
•	 Aktuelles zu Wärmepumpen und Kältemitteln
•	 Aktuelle Vorgaben zur Lagerung von Pellets und Ge-

staltung von Lagerräumen
•	 Evtl. aktualisiertes GEG / Schadensfälle
•	 Neuerungen in der Abwassernorm DIN 1986-100

sowie weitere interessante und wichtige technische, be-
triebswirtschaftliche und rechtliche Neuigkeiten aus der 
Branche. 

Aus den Referaten Technik, Betriebswirtschaft und Recht 
stehen zur Beantwortung Ihrer Fragen Klaus Rüttiger 
(Technik), Uwe Redeker (Technik), Peter Masluk (Recht) 
und Markus Seitz (Betriebswirtschaft) gerne zu Ihrer Ver-
fügung.  

Auf Wunsch wird eine Teilnahmeurkunde ausgestellt 
zur Vorlage bei z.B. Behörden oder Versorgern.
Bitte teilen Sie uns hierfür mit, ob Sie eine Teilnahmeur-
kunde haben möchten. Sie erhalten die Urkunde dann 
per E-Mail als PDF-Datei.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. 
Der umfangreiche Tagungsband kann online ab so-
fort gegen eine Schutzgebühr in Höhe von € 19,90 
inkl. MwSt. bestellt werden.

Wir laden alle Kolleginnen und Kollegen zu den Unter-
nehmerforen zu den genannten Terminen sehr herz-
lich ein.

München, Dezember 2025

  

Erich Schulz	
Landesinnungsmeister

Dr. Wolfgang Schwarz
Hauptgeschäftsführer

(Stand: 12/2025; Änderungen / Ergänzungen vorbehalten)

Unternehmerforen SHK 2026



Info BW 01/2026 · © FV SHK Bayern · https://haustechnikbayern.de · wirmachtstark.de·   

Fachverband Sanitär-, 
Heizungs- und 
Klimatechnik Bayern

INFO 01/2026
BETRIEBSWIRTSCHAFT

13

Pfälzer-Wald-Str. 32
81539 München

Tel. (0 89) 54 61 57-0
Fax (0 89) 54 61 57 59

info@haustechnikbayern.de
https://haustechnikbayern.de

zessen sowie Migration und Portierung von IT-Syste-
men und IT-Anwendungen im Unternehmen, insbe-
sondere durch den Einsatz von Robotik, Künstlicher 
Intelligenz, digitalen Zwillingen und moderner Simu-
lationstechniken

•	�2.2 IT-Sicherheit: Einführung oder Verbesserung von 
Prozessen der IT-Sicherheit im Unternehmen

Einen Antrag können kleine Unternehmen der gewerb-
lichen Wirtschaft stellen, die eine Betriebsstätte im Frei-
staat Bayern haben und die Maßnahme dort einsetzen. 
Als gewerbliches Unternehmen gilt ein Gewerbebetrieb 
im Sinne des § 2 des Gewerbesteuergesetzes.
Ein kleines Unternehmen ist jede rechtlich und organisa-
torisch selbständige Einheit mit wirtschaftlicher Tätigkeit 
und weniger als 50 Mitarbeitern und einem Jahresum-
satz oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 10 
Millionen Euro.
Zur Bestimmung der Unternehmensdaten ist das Jahr 
des letzten Jahresabschlusses maßgeblich. Es ist nur auf 
das antragstellende Unternehmen abzustellen, Verflech-
tungen mit anderen Unternehmen müssen nicht berück-
sichtigt werden. Verbundene Unternehmen sind aber re-
levant für die De-minimis-Erklärung.

Nicht gefördert werden:

•	�Maßnahmen, die bereits begonnen wurden. Die Maß-
nahme gilt als begonnen, wenn bereits eine rechtsver-
bindliche Bestellung getätigt oder ein Auftrag zur Er-
bringung einer Dienstleistung erteilt wurde (ggf. auch 
nur mündlich)

•	�Maßnahmen, denen eine gesetzliche Verpflichtung zu-
grunde liegt

•	Ersatzbeschaffungen 
•	�Standard-Software (wie herkömmliche Bürosoftware 

oder Betriebssysteme) und IKT-Hardware (Ausnahme: 
Roboter-Hardware im Förderbereich 2.1 Digitalisierung 
und IKT-Hardware für IT-Sicherheit im Förderbereich 2.2 
IT-Sicherheit)

•	�Geräte, Anlagen und Maschinen (Produktionsanla-
gen, CNC-Fräsmaschinen, Säge-/Abbundmaschinen, 
Druckmaschinen, Automatisierungsanlagen, Vermes-
sungsgeräte, Scanner, medizinische Messgeräte etc.) 
einschließlich zugehöriger Steuerungssoftware (Aus-
nahme: Roboter-Hardware nach 2.1)

•	�Standard-Webseiten (herkömmliche Webseiten ohne 
tiefe funktionelle Einbindung in die betrieblichen Ab-

Erfolgsmodell Digitalbonus

Das Förderprogramm Digitalbonus.Bayern ist ein wich-
tiger Baustein der Initiative Bayern Digital. Das Förder-
programm wurde neu aufgelegt und die Laufzeit ist bis 
zum 31.12.2027 festgelegt.
WICHTIG: Seit Mai 2025 benötigen Sie zur Antragstel-
lung ein gültiges ELSTER-Unternehmenskonto.
Wichtiger Hinweis: Der Antrag für den Digitalbonus muss 
vom Unternehmen selbst gestellt werden. Eine Beantra-
gung oder Nutzung des ELSTER-Zertifikats durch Dritte 
(z.B. Dienstleister, Fördermittelberater) ist nicht zulässig.
Diese Regelung gilt seit Mai 2025, bitte halten Sie 
Ihre Zugangsdaten griffbereit. Sollten Sie noch kein  
ELSTER-Unternehmenskonto besitzen, können Sie dieses 
über das www.elster.de/eportal/registrierungsart bean-
tragen. Hier finden Sie auch weitere Informationen zur 
Beantragung über ELSTER.
Der Digitalbonus ist weiterhin sehr beliebt, darum ist 
das feste monatliche Kontingent sehr schnell auch aus-
geschöpft, darum bitte immer gleich zu Anfang eines 
Monats aktiv werden. 
Bereits begonnene Anträge können Sie bis zur endgül-
tigen Absendung auf Ihrem Computer zwischenspei-
chern. Sollten Sie bereits einen Antrag gespeichert ha-
ben, können Sie diesen erst wieder zum oben genann-
ten Zeitpunkt hochladen, zu Ende ausfüllen und absen-
den. Eine (Weiter-)Bearbeitung vor diesem Zeitpunkt ist 
nicht möglich.
Förderfähig sind nur Maßnahmen, die noch nicht be-
gonnen sind. Die Maßnahme gilt als begonnen, wenn 
bereits eine rechtsverbindliche Bestellung getätigt oder 
ein Auftrag zur Erbringung einer Dienstleistung erteilt 
wurde (ggf. auch nur mündlich).
Erst nachdem Sie die Antragseingangsbestätigung per 
E-Mail erhalten haben, dürfen Sie mit dem Projekt för-
derunschädlich auf eigenes Risiko beginnen und Verträ-
ge abschließen.
Bitte beachten Sie vor Antragstellung die Informationen 
unter den Navigationspunkten „Förderprogramm“ so-
wie unter „Häufige Fragen“. Hinweise, welche Unterla-
gen Sie bei der Antragsstellung benötigen, entnehmen 
Sie bitte dem Musterantrag unter Service & Download.

Die Förderung erfolgt für die Förderbereiche:

•	�2.1 Digitalisierung: Entwicklung, Einführung oder Ver-
besserung von Produkten, Dienstleistungen und Pro-
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Hier geht‘s zum Seminarangebot der Förderungsgesellschaft

HAUSTECHNIKBAYERN.DE/SEMINARE/

läufe) oder Standard-Webshops (insbesondere Stan-
dard-Shop-Templates)

•	�Standard-Online-Marketing-Maßnahmen (z.B. 
Suchmaschinenoptimierung, Display-Advertising,  
Content-Marketing, E-Mail-Marketing und Newslet-
ter) sowie grafische und redaktionelle Dienstleistungen 
(Text-, Bild-, Video-, Grafik- und Logoerstellung etc.)

•	U.a.

KfW-Förderung für barrierefreies  
Umbauen kehrt zurück

Warnung vor Unterfinanzierung

Der Fachverband SHK Bayern begrüßt die Entscheidung 
des Bundes, im Haushalt 2026 wieder Mittel für den al-
ters- und barrierefreien Umbau bereitzustellen. Nach in-
tensiven Beratungen wurden aus dem Sondervermögen 
für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie dem Klima- 
und Transformationsfonds (KTF) erneut Programmmit-
tel für barrierefreies und altersgerechtes Umbauen be-
reitgestellt. 
Für das KfW-Förderprogramm „Barrierereduzierung – 
Investitionszuschuss“ (455-B) sind nach Angaben des 
Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen (BMWSB) 50 Millionen Euro vorgesehen.
Dies ist ein Erfolg der gemeinsamen Anstrengungen von 
Handwerk, Verbänden und vielen politischen Unterstüt-
zern.
Gleichzeitig warnt der ZVSHK vor einer deutlichen Unter-
finanzierung. 50 Millionen Euro reichen nach Einschät-
zung des Verbandes nicht aus, um den tatsächlichen Be-
darf zu decken und Planungssicherheit zu gewährleisten. 
Zur Einordnung: In früheren Programmjahren standen 
jährlich 75 Millionen Euro im Programm „Altersgerecht 
Umbauen“ zur Verfügung – und diese Mittel waren re-
gelmäßig bereits zur Jahresmitte ausgeschöpft. Die ur-
sprüngliche Forderung des ZVSHK belief sich deshalb auf 
150 Millionen Euro.
„Der demografische Wandel macht keine Pause. Wir be-
nötigen dringend eine verlässliche, angemessen ausge-
stattete und langfristig angelegte Förderung. Barriere-
freie Badezimmer sind keine Komfortfrage, sondern eine 
soziale Notwendigkeit. Ohne ausreichende Mittel drohen 
Wartezeiten, Investitionsstau und fehlende Versorgungs-
sicherheit für Millionen Menschen“, sagt Michael Hilpert.

Der Zentralverband kündigt an, weiterhin gegenüber 
Bundestag und Bundesregierung auf eine bedarfsge-
rechte und nachhaltige Finanzierung zu drängen. „Wir 
werden alle Hebel nutzen, um die Förderung zu stärken 
– für Bürgerinnen und Bürger, die selbstbestimmt woh-
nen wollen, und für die Fachbetriebe, die Planungssi-
cherheit benötigen.“

Ankündigung der Betriebswirtschaft 

Wir haben Ihnen die Termine für die Unternehmerforen 
2026 kurz zusammengefasst. 

03.03.2026: Würzburg, Unterfranken
04.03.2026: Kulmbach, Oberfranken
05.03.2026: Neumarkt, Oberpfalz
06.03.2026: Schwabach, Mittelfranken
10.03.2026: Schaufling, Niederbayern
12.03.2026: München
14.03.2026: Augsburg, Schwaben
23.03.2026: Irschenberg, Oberbayern
Die Möglichkeit der Anmeldung, der Bestellung des Ta-
gungsbandes und der Teilnahmebestätigung erhalten Sie 
demnächst auf digitalem Wege.
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Vorbereitungskurs für Sachverständige im SHK-Handwerk 

Der Kurs vermittelt die notwendige besondere Sachkunde für die öffentliche 
Bestellung im SHK-Handwerk vor.

Termin: 03.02.2026 in Nürnberg 
Preise:  Innungsmitglieder 599,- € / Nicht-Innungsmitglieder 859,- €

Quicklink WEB
QL8115612
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV 

Der Kurs vermittelt die Kenntnisse für technisch verantwortliche Betriebs-
beauftragte für Fachbetriebe nach WHG, iinnkkll..  PPrrüüffuunngg.

Termin: 26.02.2026 in Augsburg 
Preise: Innungsmitglieder 299,- € / Nicht-Innungsmitglieder 399,- €

Quicklink WEB 
QL0515644
Weitere Infos 
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV 

Der Kurs vermittelt die Kenntnisse für technisch verantwortliche Betriebs- 
beauftragte für Fachbetriebe nach WHG, ohne Prüfung.

Termin: 26.02.2026 in Augsburg 
Preise: Innungsmitglieder 249,- € / Nicht-Innungsmitglieder 359,- €

Quicklink WEB 
QL1515645
Weitere Infos 
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV 

Der Kurs vermittelt die Kenntnisse für technisch verantwortliche Betriebs-
beauftragte für Fachbetriebe nach WHG, iinnkkll..  PPrrüüffuunngg.

Termin: 27.02.2026 in München 
Preise: Innungsmitglieder 299,- € / Nicht-Innungsmitglieder 399,- €

Quicklink WEB 
QL2515646
Weitere Infos 
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV 

Der Kurs vermittelt die Kenntnisse für technisch verantwortliche Betriebs- 
beauftragte für Fachbetriebe nach WHG, ohne Prüfung.

Termin: 27.02.2026 in München 
Preise: Innungsmitglieder 299,- € / Nicht-Innungsmitglieder 399,- €

Quicklink WEB 
QL3515647
Weitere Infos 
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV 

Seit Inkrafttreten der Verordnung mit wassergefährdeten Stoffen muss die Be-
trieblich verantwortliche Person min. alle 2 Jahre an einer Schulung teilnehmen.

Termin: 27.02.2026 Online
Preise: Innungsmitglieder 179,- € / Nicht-Innungsmitglieder 259,- €

Quicklink WEB 
QL8215622
Weitere Infos 
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Vorbereitungskurs für Sachverständige im SHK-Handwerk 

Der Kurs vermittelt die notwendige besondere Sachkunde für die öffentliche 
Bestellung im SHK-Handwerk vor.

Termin: 03.02.2026 in Nürnberg 
Preise:  Innungsmitglieder 599,- € / Nicht-Innungsmitglieder 859,- €

Quicklink WEB
QL8115612
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV 

Der Kurs vermittelt die Kenntnisse für technisch verantwortliche Betriebs-
beauftragte für Fachbetriebe nach WHG, iinnkkll..  PPrrüüffuunngg.

Termin: 26.02.2026 in Augsburg 
Preise: Innungsmitglieder 299,- € / Nicht-Innungsmitglieder 399,- €

Quicklink WEB 
QL0515644
Weitere Infos 
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV 

Der Kurs vermittelt die Kenntnisse für technisch verantwortliche Betriebs- 
beauftragte für Fachbetriebe nach WHG, ohne Prüfung.

Termin: 26.02.2026 in Augsburg 
Preise: Innungsmitglieder 249,- € / Nicht-Innungsmitglieder 359,- €

Quicklink WEB 
QL1515645
Weitere Infos 
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV 

Der Kurs vermittelt die Kenntnisse für technisch verantwortliche Betriebs-
beauftragte für Fachbetriebe nach WHG, iinnkkll..  PPrrüüffuunngg.

Termin: 27.02.2026 in München 
Preise: Innungsmitglieder 299,- € / Nicht-Innungsmitglieder 399,- €

Quicklink WEB 
QL2515646
Weitere Infos 
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV 

Der Kurs vermittelt die Kenntnisse für technisch verantwortliche Betriebs- 
beauftragte für Fachbetriebe nach WHG, ohne Prüfung.

Termin: 27.02.2026 in München 
Preise: Innungsmitglieder 299,- € / Nicht-Innungsmitglieder 399,- €

Quicklink WEB 
QL3515647
Weitere Infos 
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV 

Seit Inkrafttreten der Verordnung mit wassergefährdeten Stoffen muss die Be-
trieblich verantwortliche Person min. alle 2 Jahre an einer Schulung teilnehmen.

Termin: 27.02.2026 Online
Preise: Innungsmitglieder 179,- € / Nicht-Innungsmitglieder 259,- €

Quicklink WEB 
QL8215622
Weitere Infos 
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de
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März 2026

WISSEN MACHT STARK!
Im Mitgliederbereich unserer Homepage  
finden Sie rund um die Uhr nützliche 
Arbeitshilfen, vorstrukturierte Informationen
zu technischen Neuerungen, Seminare 
zum vergünstigten Mitgliederpreis u.v.m.

https://haustechnikbayern.de
Besuchen Sie uns jetzt auf

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV

Der Kurs vermittelt die Kenntnisse für technisch verantwortliche Betriebs-
beauftragte für Fachbetriebe nach WHG, iinnkkll..  PPrrüüffuunngg.

Termin: 03.03.2026 in Straubing 
Preise: Innungsmitglieder 299,- € / Nicht-Innungsmitglieder 399,- €

Quicklink WEB
QL9515653
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV

Der Kurs vermittelt die Kenntnisse für technisch verantwortliche Betriebs- 
beauftragte für Fachbetriebe nach WHG, ohne Prüfung.

Termin: 03.03.2026 in Straubing 
Preise: Innungsmitglieder 249,- € / Nicht-Innungsmitglieder 359,- €

Quicklink WEB
QL0615654
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV

Quicklink WEB
QL7415641
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Seit Inkrafttreten der Verordnung mit wassergefährdeten Stoffen muss die Be-
trieblich verantwortliche Person min. alle 2 Jahre an einer Schulung teilnehmen.

Termin: 04.03.2026 in Nürnberg 
Preise: Innungsmitglieder 199,- € / Nicht-Innungsmitglieder 269,- €

Technik Know-how Modul 1 Heizung 

Die Seminarreihe vermittelt kaufmännischen Quereinsteiger/innen kompaktes
und praxisnahes SHK-Technikwissen.

Termin: 17.03.2026 in Gräfelfing 
Preise: Innungsmitglieder 439,- € / Nicht-Innungsmitglieder 599,- €

Quicklink WEB
QL6715570
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV

Seit Inkrafttreten der Verordnung mit wassergefährdeten Stoffen muss die Be-
trieblich verantwortliche Person min. alle 2 Jahre an einer Schulung teilnehmen.

Termin: 18.03.2026 Online
Preise: Innungsmitglieder 179,- € / Nicht-Innungsmitglieder 259,- €

Quicklink WEB
QL9215623
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - MONTEURE - Schulung nach WHG und AwSV

Seit Inkrafttreten der AwSV (2017) müssen Monteure die an HÖV - Anlagen
Arbeiten, dazu regelmäßig an einer Schulung teilnehmen.

Termin: 18.03.2026 Online
Preise: Innungsmitglieder 79,- € / Nicht-Innungsmitglieder 119,- €

Quicklink WEB
QL3215617
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de
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Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV

Der Kurs vermittelt die Kenntnisse für technisch verantwortliche Betriebs-
beauftragte für Fachbetriebe nach WHG, iinnkkll..  PPrrüüffuunngg.

Termin: 03.03.2026 in Straubing 
Preise: Innungsmitglieder 299,- € / Nicht-Innungsmitglieder 399,- €

Quicklink WEB
QL9515653
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV

Der Kurs vermittelt die Kenntnisse für technisch verantwortliche Betriebs- 
beauftragte für Fachbetriebe nach WHG, ohne Prüfung.

Termin: 03.03.2026 in Straubing 
Preise: Innungsmitglieder 249,- € / Nicht-Innungsmitglieder 359,- €

Quicklink WEB
QL0615654
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV

Quicklink WEB
QL7415641
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Seit Inkrafttreten der Verordnung mit wassergefährdeten Stoffen muss die Be-
trieblich verantwortliche Person min. alle 2 Jahre an einer Schulung teilnehmen.

Termin: 04.03.2026 in Nürnberg 
Preise: Innungsmitglieder 199,- € / Nicht-Innungsmitglieder 269,- €

Technik Know-how Modul 1 Heizung 

Die Seminarreihe vermittelt kaufmännischen Quereinsteiger/innen kompaktes
und praxisnahes SHK-Technikwissen.

Termin: 17.03.2026 in Gräfelfing 
Preise: Innungsmitglieder 439,- € / Nicht-Innungsmitglieder 599,- €

Quicklink WEB
QL6715570
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV

Seit Inkrafttreten der Verordnung mit wassergefährdeten Stoffen muss die Be-
trieblich verantwortliche Person min. alle 2 Jahre an einer Schulung teilnehmen.

Termin: 18.03.2026 Online
Preise: Innungsmitglieder 179,- € / Nicht-Innungsmitglieder 259,- €

Quicklink WEB
QL9215623
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - MONTEURE - Schulung nach WHG und AwSV

Seit Inkrafttreten der AwSV (2017) müssen Monteure die an HÖV - Anlagen
Arbeiten, dazu regelmäßig an einer Schulung teilnehmen.

Termin: 18.03.2026 Online
Preise: Innungsmitglieder 79,- € / Nicht-Innungsmitglieder 119,- €

Quicklink WEB
QL3215617
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Quicklink WEB
QL4415638
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

"Kälteschein" (A)1+ Optimierung Wärmepumpen § 60a GEG

Erwerb persönlicher Sachkunde nach ChemKlimaschutzV u. GEG z. Installation 
Wartung, Reparatur, Optimierung usw. von Wärmepumpen / Klimaanlagen.

Termin: 20.-24.04.2026 in Nürnberg
Preise: Innungsmitglieder 1.759,- € / Nicht-Innungsmitglieder 2.289,- €

"Kälteschein" (A)2+ Optimierung Wärmepumpen § 60a GEG

Erwerb persönlicher Sachkunde nach ChemKlimaschutzV u. GEG z. Installation 
Wartung, Reparatur, Optimierung usw. von Wärmepumpen / Klimaanlagen.

Termin: 20.-24.04.2026 in Nürnberg
Preise: Innungsmitglieder 1.559,- € / Nicht-Innungsmitglieder 2.089,- €

Quicklink WEB
QL5415639
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

Heizölverbraucheranlagen - Schulung für Fachbetriebe nach WHG und AwSV

Seit Inkrafttreten der Verordnung mit wassergefährdeten Stoffen muss die Be-
trieblich verantwortliche Person min. alle 2 Jahre an einer Schulung teilnehmen.

Termin: 21.04.2026 Online
Preise: Innungsmitglieder 179,- € / Nicht-Innungsmitglieder 259,- €

Quicklink WEB
QL0315624
Weitere Infos
u. Anmeldung
haustechnikbayern.de

April 2026
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E Teilnahmebedingungen für Präsenz-Aus- und Fortbildungsveranstaltungen der 
"Förderungsgesellschaft für die Handwerke der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in 
Bayern mbH"

1. Anmeldung

Anmeldungen können grundsätzlich nur in schriftlicher 
Form anhand der mit der Veranstaltungsankündigung 
abgedruckten Anmeldeformulare oder online in der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt werden.

Sofern in der Ausschreibung nicht anders erwähnt, ist der 
Anmeldeschluss zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Telefonische Anmeldungen nach Anmeldeschluss können 
nur berücksichtigt werden, wenn die maximale 
Teilnehmerzahl für die angekündigte Veranstaltung nicht 
erreicht ist und eine umgehende schriftliche Anmeldung 
nachgereicht wird.

Die Anmeldung wird mit dem Eingang bei der 
Förderungsgesellschaft verbindlich.

Tel.: (089) 660116/78-79 / Fax: (089) 660116-75 -
Email: fginfo(at)haustechnikbayern.de

2. Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühren werden im Rahmen der 
Ankündigung für jede einzelne Veranstaltung 
bekanntgegeben.

Sie erhalten ca. 10 Tage vor Kursbeginn (somit nach 
Anmeldeschluss) die Rechnung über die 
Teilnahmegebühr, die als Teilnahmebestätigung gilt. Bitte 
zahlen Sie erst nach Erhalt der Rechnung! Die 
Teilnahmegebühr umfasst die Lehrgangsunterlagen und 
eventuell anfallende Prüfungsgebühren. Eine Teilnahme 
am Kurs ist erst nach Begleichung der Kursgebühr 
möglich.

3. Abmeldung

Eine Abmeldung muss in Textform (postalisch, Fax, Mail) 
erfolgen. Wenn die Abmeldung bis zum Datum des 
Anmeldeschlusses erfolgt, wird die volle Teilnahmegebühr 
zurückerstattet.

Bei Absage nach Anmeldeschluss bis 7 Werktage vor 
Seminarbeginn hat die Förderungsgesellschaft als 
Veranstalterin einen Anspruch auf eine angemessene 
Entschädigung. Diese beträgt 40% des vereinbarten 
Teilnahmeentgelts. Bei späterer Abmeldung oder 
Nichtteilnahme wird der volle Betrag der Teilnahmegebühr 
fällig. Bei Absage eines Teilnehmers kann vom Betrieb 
ohne weitere Kosten ein Ersatzteilnehmer benannt 
werden. Dem Teilnehmer steht jeweils der Nachweis frei, 
dass der Förderungsgesellschaft kein oder ein niedrigerer 
Schaden entstanden ist.

4. Abmeldung bei Krankheit

Bei Absage nach Anmeldeschluss auf Grund von 
Erkrankung des Teilnehmers hat die Förderungs-
gesellschaft als Veranstalterin einen Anspruch auf eine 
angemessene Entschädigung. Diese beträgt 20% des 
vereinbarten Teilnahmeentgelts. Die Erkrankung muss 
durch ein ärztliches Attest bestätigt werden, da ansonsten 
die Bedingungen der Nr. 3 gelten.

Für den Zeitpunkt der Abmeldung ist der Eingang bei der 
Förderungsgesellschaft maßgebend. Telefonische 
Absagen sind unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Bei 
Absage eines Teilnehmers kann vom Betrieb ohne weitere 
Kosten ein Ersatzteilnehmer benannt werden.

Dem Teilnehmer steht jeweils der Nachweis frei, dass uns 
kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist.

5. Rücktritt des Veranstalters

Die Förderungsgesellschaft ist als Veranstalterin
berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag 
zurückzutreten, ungeachtet sonstiger Gründe, 
insbesondere, wenn:
- für eine Veranstaltung nicht genügende Anmeldungen 
vorliegen
- die Veranstaltung aus nicht von uns zu vertretenden 
Umständen abgesagt werden muss.

In den vorgenannten Fällen werden bereits bezahlte 
Teilnahmeentgelte vollständig zurückerstattet. 
Schadensersatzansprüche stehen den Teilnehmern nicht 
zu.

6. Änderungen

Die Förderungsgesellschaft behält sich in Ausnahmefällen 
einen Referentenwechsel vor, den Veranstaltungstermin 
zu ändern sowie den Veranstaltungsort zu wechseln.

7. Haftung

Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie 
aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, 
Körper, Gesundheit des Teilnehmers, Ansprüche wegen 
Kardinalpflichten, d. h. von Pflichten, die sich aus der 
Natur des Vertrages ergeben und bei deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszweckes gefährdet ist sowie dem 
Ersatz von Verzugsschäden. Insoweit haften wir für jeden 
Grad des Verschuldens.

8. Anerkennung der Teilnahmebedingungen

Mit der Anmeldung erkennen der Betrieb sowie der 
Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an.
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Teilnahmebedingungen für Online Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen der 
"Förderungsgesellschaft für die Handwerke der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in 
Bayern mbH"

1. Anmeldung

Anmeldungen können grundsätzlich nur online über 
haustechnikbayern.de oder auf email- Einladung erfolgen.

Sofern in der Ausschreibung nicht anders erwähnt, ist der 
Anmeldeschluss zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn. 
Telefonische oder schriftliche Anmeldungen können nicht 
berücksichtigt werden. Die Anmeldung wird mit dem 
Eingang bei der Förderungsgesellschaft verbindlich.

2. Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühren werden im Rahmen der 
Ankündigung für jede einzelne Veranstaltung bekannt 
gegeben.

Sie erhalten unmittelbar nach der Anmeldung die 
Rechnung über die Teilnahmegebühr per email als PDF-
Datei zugesendet, die als Teilnahmebestätigung gilt. Diese 
Rechnung ist sofort fällig. Bitte zahlen Sie die Rechnung 
sofort nach deren Erhalt. Die Teilnahmegebühr umfasst 
die Lehrgangsunterlagen und eventuell anfallende 
Prüfungsgebühren. Eine Teilnahme am Kurs ist erst nach 
Begleichung der Kursgebühr möglich.

3. Abmeldung

Eine Abmeldung muss in Textform (postalisch, Fax, Mail) 
erfolgen. Wenn die Abmeldung bis zum Datum des 
Anmeldeschlusses erfolgt, wird die volle Teilnahmegebühr 
zurückerstattet.

Bei Absage nach Anmeldeschluss bis sieben Werktage vor 
Seminarbeginn hat die Förderungsgesellschaft als 
Veranstalterin unbeschadet der Regelungen zum 
Widerrufsrecht für Verbraucher einen Anspruch auf eine 
angemessene Entschädigung. Diese beträgt 40% des 
vereinbarten Teilnahmeentgelts. Bei späterer Abmeldung 
oder Nichtteilnahme wird der volle Betrag der 
Teilnahmegebühr fällig. Bei Absage eines Teilnehmers 
kann vom entsendenden Betrieb ohne weitere Kosten ein 
Ersatzteilnehmer benannt werden. Dem Teilnehmer steht 
jeweils der Nachweis frei, dass der Förderungsgesellschaft 
kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist.

4. Abmeldung bei Krankheit

Bei Absage nach Anmeldeschluss auf Grund von 
Erkrankung des Teilnehmers hat die 
Förderungsgesellschaft als Veranstalterin unbeschadet der 
Regelungen zum Widerrufsrecht für Verbraucher einen 
Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. Diese 
beträgt 20% des vereinbarten Teilnahmeentgelts. Die 
Erkrankung muss durch ein ärztliches Attest bestätigt 
werden, da ansonsten die Bedingungen der Nr. 3 gelten.

Für den Zeitpunkt der Abmeldung ist der Eingang bei der 
Förderungsgesellschaft maßgebend. Telefonische 
Absagen sind unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Bei 
Absage eines Teilnehmers kann vom Betrieb ohne weitere 
Kosten ein Ersatzteilnehmer benannt werden.

Dem Teilnehmer steht jeweils der Nachweis frei, dass der 
Förderungsgesellschaft kein oder ein niedrigerer Schaden 
entstanden ist.

5. Rücktritt des Veranstalters

Die Förderungsgesellschaft ist als Veranstalterin
berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag 

zurückzutreten, ungeachtet sonstiger Gründe, 
insbesondere, wenn:

- für eine Veranstaltung nicht genügend Anmeldungen 
vorliegen
- die Veranstaltung aus nicht von ihr zu vertretenden 
Umständen abgesagt werden muss.

In den vorgenannten Fällen werden bereits bezahlte 
Teilnahmeentgelte vollständig zurückerstattet. 
Schadensersatzansprüche stehen den Teilnehmern nicht 
zu.

6. Änderungen

Die Förderungsgesellschaft behält sich in Ausnahmefällen 
einen Referentenwechsel vor und den 
Veranstaltungstermin zu ändern.

7. Regelungen zur Unmöglichkeit der Durchführung 
der Online-Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

Sollte der angemeldete Teilnehmer an der 
Onlineveranstaltung vorbehaltlich der Ziffern 3 und 4 aus 
Gründen nicht teilnehmen können, die in seiner 
geschäftlichen Risikosphäre liegen, so hat er keinen 
Rückzahlungsanspruch hinsichtlich der Teilnahmegebühr 
oder Schadensersatzansprüche gleich welchen 
Rechtsgrundes.

Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen die 
technische Ausstattung der Hard- und/oder Software des 
Teilnehmers eine Teilnahme an der Online-Veranstaltung 
nicht erlaubt oder nicht möglich macht.

8. Haftung

Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie 
aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, 
Körper, Gesundheit des Teilnehmers, Ansprüche wegen
Kardinalpflichten, d. h. von Pflichten, die sich aus der 
Natur des Vertrages ergeben und bei deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszweckes gefährdet ist sowie dem 
Ersatz von Verzugsschäden. Insoweit haften wir für jeden 
Grad des Verschuldens.

9. Widerrufsbelehrung für Verbraucher

Widerrufsrecht für Verbraucher

Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen 
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab 
Vertragsschluss unbeschadet des § 356 Abs. 4 BGB.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

FG SHK-Förderungsgesellschaft für die Handwerke der 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in Bayern mbH

Pfälzer-Wald-Straße 32
81539 München
Telefon: 089/660116-78/79
Telefax: 089/660116-75
info@fgshk-bayern.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.



20

IN
FO

 S
EM

IN
AR

E

20

IN
FO

 S
EM

IN
AR

E Sie können dafür das nachfolgende Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist.

Muster-Widerrufsformular

An FG SHK-Förderungsgesellschaft für die Handwerke der 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in Bayern mbH, 
Pfälzer-Wald-Straße 32, 81539 München, Telefon: 
089/660116-78/79,Telefax: 089/660116-75, info@fgshk-
bayern.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) 
abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der 
folgenden Dienstleistung (*) (Falls dem Verbraucher 
möglich: Angaben zum abgeschlossenen Vertrag)

……………………………………………………………………
……………….

……………………………………………………………………
……………….

–

Bestellt am (*) ……………………... /teilgenommen am (*) 
………………………

–

Name des/der Verbraucher(s) 
…………………………………………….…….

–

Anschrift des/der Verbraucher(s) 
……………………………………….………

Unterschrift des/der Verbraucher(s) 
………………………………….……….. (nur bei Mitteilung 
auf Papier)

–

Datum …………………………

(*) Unzutreffendes streichen.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet.

10. Information zum Erlöschen des Widerrufsrechts für 
Verbraucher

Das Widerrufsrecht erlischt gemäß § 356 Abs. 4 BGB bei 
einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen auch 
dann, wenn

- der Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht 
hat und
- mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, 
nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche 
Zustimmung gegeben hat, mit der Ausführung der 
Dienstleistung zu beginnen,

- und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass 
er (Verbraucher) sein Widerrufsrecht bei vollständiger 
Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert.

11. Erklärung des Verbrauchers zum Erlöschen des 
Widerrufsrechts

Der Verbraucher erklärt mit der Anmeldung zum Online 
Seminar

(1)
dass er seine ausdrückliche Zustimmung dazu gibt, dass 
der Unternehmer mit der Ausführung seiner Dienstleistung 
zu dem im Vertrag genannten Termin vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnen soll,

(2)
dass er bestätigt, davon Kenntnis zu haben, dass er sein 
Widerrufsrecht in dem Moment verliert, in dem der 
Unternehmer den Vertrag vollständig erfüllt hat.

12. Anerkennung der Teilnahmebedingungen und 
Bestätigung der Information über das gesetzliche 
Widerrufsrecht

Mit der Anmeldung erkennen der Betrieb sowie der 
Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen als 
Vertragsgegenstand an.

Mit der Anmeldung bestätigt der Verbraucher, dass er über 
das gesetzliche Widerrufsrecht informiert wurde und 
bestätigt weiter, dass er die Informationen und 
Erklärungen verstanden hat. Der Verbraucher erklärt, dass 
ihm eine Musterwiderrufserklärung zur Verfügung gestellt 
wurde.

Stand: März 2023
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FG – SHK Förderungsgesell-
schaft für die Handwerke der 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
in Bayern mbH

INFO 01/2026
FG BIETET AN Pfälzer-Wald-Str. 32

81539 München
Tel. (0 89) 66 01 16-78, -79
Fax (0 89) 66 01 16-75

Die neuen Flyer sind da!

Weitere Informationen und Bestellung

h... bin handwerklich

geschickt!

chen Technik

p to date!

im J ob anpacken

 mitdenken!

eruf mit sicherer

d Aufstiegschancen!

Deine Ausbildung zum/zur

zeitzustarten.de

Ich... packe gern an und

bin gut in Planung!

... kann konzentriert und

präzise arbeiten!

... habe Lust auf Metall

und Maschinen!

... möchte schon früh Verantwortung

übernehmen!

Deine Ausbildung zum/zur

zeitzustarten.de

Ich... will keinen

08/15-Bürojob!

... habe keine Angst vor Metall

und schweren Maschinen!

… arbeite gern im Team und

an der frischen Luft!

... kann räumlich denken und Ideen

gut umsetzen!

Deine Ausbildung zum/zur
zeitzustarten.de

Ich Deine Ausbildung zum/zur

... f nde gerne

kreative Lösungen!

... mag praktische Arbeit und

bin handwerklich geschickt!

... habe Spaß an Planung

und Gestaltung!

... kann gut räumlich denken

und mag Zahlen!

zeitzustarten.de

Die neuen Flyer der Ausbildungskampagne "Zeit zu starten" können von 

Innungsmitglieder kostenlos über den QR-Code bestellt werden. 

Faltblatt DIN A5 zur Verteilung auf Haus- und Ausbildungsmessen, in Schulen etc. 
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Ausbildung leicht gemacht

Unsere "Fit im Beruf" Bücher bieten viele Multiple Choice Aufgaben, 
Übungsaufgaben und Projektaufgaben zum Vorbereiten und Lernen für 

die Gesellenprüfung. Mit Original-Gesellenprüfung Teil 1 und Teil 2. 
Alle Bücher sind inkl. Lösungen.

   

mit unseren "FIT IM BERUF" Büchern

Weitere Informationen und Bestellung

Ausbildung leicht gemacht

Unsere "Fit im Beruf" Bücher bieten viele Multiple Choice Aufgaben, 
Übungsaufgaben und Projektaufgaben zum Vorbereiten und Lernen für 

die Gesellenprüfung. Mit Original-Gesellenprüfung Teil 1 und Teil 2. 
Alle Bücher sind inkl. Lösungen.

   

mit unseren "FIT IM BERUF" Büchern

Weitere Informationen und Bestellung

Ausbildung leicht gemacht

Unsere "Fit im Beruf" Bücher bieten viele Multiple Choice Aufgaben, 
Übungsaufgaben und Projektaufgaben zum Vorbereiten und Lernen für 

die Gesellenprüfung. Mit Original-Gesellenprüfung Teil 1 und Teil 2. 
Alle Bücher sind inkl. Lösungen.

   

mit unseren "FIT IM BERUF" Büchern

Weitere Informationen und Bestellung
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gen. Auch bundesweit zeigte sich eine starke Reso-
nanz: In 93 Kommunen öffneten 203 Gastgeber ihre 
Türen und präsentierten – von Wärmepumpen über 
Solaranlagen bis hin zu Lösungen für Alt- und Neu-
bauten –, wie gut klimafreundliches Heizen heute be-
reits funktioniert.

Am 15. November 2025 haben zahlreiche Besucherin-
nen und Besucher beim „Tag des offenen Heizungs-
kellers“ die Gelegenheit genutzt, sich nicht nur mit 
engagierten Hausbesitzern, die bereits auf klima- 
freundliche Wärmeerzeugung setzen, auszutauschen, 
sondern informierten sich auch im Wärmepumpen-
campus des Bildungszentrums der Innung SHK Mün-
chen ausführlich über moderne und klimafreundliche 
Heiztechnologien.

Fachleute und Privathaushalte

Die Dozenten Martin Zimmermann und Wolfgang 
Reiter demonstrierten anschaulich die Funktionswei-
se von Wärmepumpen und beantworteten viele Fra-
gen zu Effizienz, Einsatzbereichen im Neubau und in 
Bestandsgebäuden. Die Gäste erhielten praxisnahe 
Tipps und wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklun-

Innung SHK München

Wärmepumpentechnik zum Anfassen 
Am 15. November 2025 hat der „Tag des offenen Heizungskellers“ stattgefunden. Die bundesweite Aktion ist 

von Greenpeace, co2online und weiteren Bündnispartnern organisiert worden. Auch die Innung SHK München 

hat teilgenommen.

Die Dozenten der Innung SHK München erklärten den 
Interessierten die Funktionsweise der Wärmepumpe. 
Bild: Innung SHK München

Veranstalter: 

Greenpeace, LocalZero, co2online, StadtLandKlima und das 
ForFuture Bündnis.

Was waren die Ziele der Aktion?

• �Erfahrungen teilen: Menschen mit konkreten Fragen zu  
modernen Heizsystemen mit erfahrenen Nutzern zusam-
menbringen.

• �Hemmnisse abbauen: Ängste vor Technik, Kosten und  
Komplexität durch direkte Einblicke in den Alltag nehmen.

• �Wärmewende zeigen: Demonstrieren, dass der Umstieg auf 
erneuerbare Energien funktioniert und viele Menschen ihn 
bereits umsetzen.
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Innung SHK München
Auf der Vocatium II
Bei der Vocatium II am 26. und 27. November 2025 
war die Innung SHK München gemeinsam mit der 
Stumbaum GmbH erstmals Teil der neuen Sonder-
fläche „Tag des Handwerks“ – ermöglicht durch die 
Handwerkskammer München und Oberbayern. Ob 
Realschule, Gymnasium oder Mittelschule – rund 
1.000 Jugendliche pro Tag nutzten die Gelegenheit, 
sich über die Ausbildung zum Anlagenmechaniker 
SHK zu informieren und direkt mit Expertinnen und 
Experten ins Gespräch zu kommen.

Termine

haustechnikbayern.de
     sht-online.dei

Vorbereitungskurs für  
Sachverständige im SHK-Handwerk
03.02.2026, Nürnberg

Heizölverbraucheranlagen –  
Schulung für Fachbetriebe nach 
Wasserhaushaltsgesetz und AwSV 
(von 08/2017) mit/ohne Prüfung 
26.02.2026, Augsburg

Lehrgang Projektleiter SHK 2026 – 
Modul 1 | Organisation und  
Baustellenmanagement, Leistungs-
phasen 1-5, Projektentwicklung
26.-28.02.2026, München

Heizölverbraucheranlagen –  
Schulung für Fachbetriebe nach 
WHG und AwSV
03.03.2026, Straubing

2026


